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Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Mitarbeiterbezogene Meldepflichten (2030400),
Anmeldepflichten (2010100), Erlaubnisse und
Genehmigungen (2010400)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Fachlich freigegeben am 08.09.2022

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__16.html

Teaser Eine neue Betriebsleitung Ihres zulassungspflichtigen
Handwerksbetriebs müssen Sie der zuständigen
Handwerkskammer melden.

Volltext Änderungen in der Betriebsleitung eines
zulassungspflichtigen Handwerksbetriebs sind der
Handwerkskammer anzuzeigen. Die Betriebsleitung
eines Handwerksbetriebs muss über die fachlichen
Voraussetzungen für die Ausübung des
zulassungspflichtigen Handwerks verfügen. Dies kann
ein Meisterbrief für das jeweilige Handwerk sein, aber
auch eine gleichwertige in- oder ausländische
Berufsqualifikation beziehungsweise eine
Ausnahmebewilligung oder Ausübungsberechtigung.

Als Betriebsleitung kommen sowohl die Inhaber oder
Inhaberinnen eines Handwerksbetriebs als auch
angestellte Personen in Betracht. In letzterem Fall ist
der Eintragungsantrag zusammen mit einer
Betriebsleitererklärung sowie ergänzenden Unterlagen
einzureichen.

Zu den Aufgaben der Betriebsleitung gehört es unter
anderem

  • den technischen Arbeitsablauf zu steuern, zu
betreuen und zu überwachen und sich nicht auf die
bloße Kontrolle des Arbeitsergebnisses zu
beschränken,
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  • Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu leiten und
erforderliche Anordnungen zu treffen,
  • Mängel der Ausführung der Arbeiten zu verhindern
und gegebenenfalls zu korrigieren,
  • dafür zu sorgen, dass Verstöße gegen
Rechtsvorschriften oder Betriebsanweisungen
unterbleiben,
  • sich regelmäßig zu den einzelnen Arbeitsstellen zu
begeben, um die Ausführung der Arbeiten zu
überwachen,
  • während der Arbeitszeit ständig verfügbar und bei
Eil- und Notfällen kurzfristig erreichbar und
einsatzbereit sein.

Erforderliche Unterlagen Keine Unterlagen erforderlich.

Voraussetzungen • Qualifikationsnachweis (Meisterbrief für das jeweilige
Handwerk, alternativ gleichwertige in- oder
ausländische Berufsqualifikation beziehungsweise eine
Ausnahmebewilligung oder Ausübungsberechtigung)
  • Die Betriebsleitung muss dem Unternehmen in
gleichem Umfang zur Wahrnehmung ihrer Funktionen
zur Verfügung stehen, wie ein Handwerksmeister oder
eine Handwerksmeisterin als Inhaber oder Inhaberin
des Handwerksbetriebes. Grundsätzlich bedeutet das
eine durchgängig ganztägige Beschäftigung.

Kosten

Verfahrensablauf Informieren Sie die für den Betrieb zuständige
Handwerkskammer über die Eröffnung der weiteren
Betriebsstätte. 

Wenn die weitere Betriebsstätte im
Zuständigkeitsbereich einer anderen
Handwerkskammer liegt, muss die Eintragung dort
erfolgen.

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

https://www.handwerkskammer.de
https://www.hwk-bremen.de/uber-uns/rechtsgrundlag
en
https://www.hwk-bremen.de/datenschutz
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Hinweise Wenn die weitere Betriebsstätte in einem Bezirk liegt,
für den eine andere Handwerkskammer zuständig ist,
muss sie dieser Handwerkskammer gemeldet und dort
eingetragen werden.

Rechtsbehelf

Kurztext • Daten der Handwerksregister – Änderung der
Betriebsstätte (Eintragung)
  • Betriebe des zulassungspflichtigen Handwerks
werden mit ihren Betriebsstätten in der
Handwerksrolle erfasst, solche des zulassungsfreien
Handwerks oder handwerksähnlichen Gewerbes im
Verzeichnis über die Inhaber eines Betriebs eines
zulassungsfreien Handwerks oder eines
handwerksähnlichen Gewerbes. 
  • Die Handwerksrolle und das Verzeichnis über die
Inhaber eines Betriebs eines zulassungsfreien
Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes
werden von den regional zuständigen
Handwerkskammern geführt.
  • Neue Betriebsstätten sind der Handwerkskammer
mitzuteilen, um die gespeicherten Registerdaten
aktuell zu halten. 
  • zuständig: Handwerkskammer, in deren Bezirk die
gewerbliche Niederlassung liegt

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Serviceportal der Freien Hansestadt Bremen, Service
portal of the Free Hanseatic City of Bremen
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